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Ulrich Busch

Rentendebatte
und Generationenkonflikt*

Demographische Unausweichlichkeit

Es gibt gegenwärtig kaum ein zweites gesell-
schaftliches Problem, das in den nächsten Jah-
ren und Jahrzehnten eine derart dramatische
Entwicklung und Zuspitzung erfahren wird, wie
die Veränderung der Altersstruktur der Bevöl-
kerung und die damit verbundene Frage der
Alterssicherung. Geradezu einmalig ist dabei
die absolute Vorhersehbarkeit der demographi-
schen Entwicklung, da sich aus der Zahl der
heute Erwerbsfähigen ziemlich exakt die Zahl
der künftigen Altersrentner ableiten läßt und aus
der Anzahl der Neugeborenen die Zahl der in
Zukunft Erwerbsfähigen und Erwerbstätigen. Es
überrascht daher nicht, daß alle hierzu vorge-
nommenen Berechnungen und Prognosen in
den Hauptaussagen übereinstimmen und eine
drastische Überalterung der deutschen Bevöl-
kerung vorhersagen.

Lag der Altenquotient, das heißt die Relation
der über 65jährigen zu den 20- bis 64jährigen,
1995 noch bei 24,6 Prozent, so verdoppelt er
sich bis 2030 nahezu, auf 47,7 Prozent (lt. Pro-
gnos-Gutachten) bzw. 43,8 Prozent (lt. Statisti-
schem Bundesamt).1 Gleichzeitig schrumpft
der Anteil der unter 20jährigen von derzeit 21,3
Prozent auf 16,4 Prozent.2 Berücksichtigt man
darüber hinaus, daß das durchschnittliche Ren-
teneintrittsalter weiter absinken wird, von der-
zeit etwa 60 Jahren auf 58 oder 57 Jahre, die
durchschnittliche Lebenserwartung aller Vor-
aussicht nach aber weiter steigt, so ist 2030
jeder dritte Deutsche Rentner bzw. befindet
sich im Rentenalter.- Es wird nicht leichtfallen,
dafür dann den „passenden“ Begriff zu finden,
da „Rentnerschwemme“ ja bereits 1997 zum
Unwort des Jahres gekürt worden ist.

Man mag die in diesen Zahlen zum Aus-
druck kommende Entwicklung (vgl. Abbildung
1) unterschiedlich beurteilen, als erfreulich oder
eher als beängstigend; Tatsache ist: sie ist vor-

gezeichnet und läßt sich, wenn überhaupt, nur
noch marginal beeinflussen, zum Beispiel durch
einen Strom jüngerer und geburtenfreudiger
Immigranten. Für die Alterssicherung bedeutet
sie auf jeden Fall aber die Katastrophe, denn
der bisher dafür die Grundlage bildende inter-
generative Kontrakt hält dieser Belastung nicht
stand.

Der sog. Generationenvertrag sieht vor, daß
jede Generation für die Alterssicherung der
vorangegangenen Generation aufkommt, die
jeweilige Rentnergeneration ihre Bezüge also
aus den Beitragszahlungen der jeweils arbei-
tenden Generation bezieht. Finanztechnisch
entspricht dem ein Umlageverfahren, bei wel-
chem die Rentenzahlungen über laufende Bei-
tragszahlungen zur Rentenversicherung finan-
ziert werden. Größere Reserven werden dabei
keine gebildet. Vielmehr gelangen alle Einnah-
men eines Jahres im gleichen Zeitraum wieder
zur Auszahlung, das heißt, „was aktuell erwirt-
schaftet wird, wird sogleich verfrühstückt“3. Das
System funktioniert seit Jahrzehnten bestens.
Und daß sich in Deutschland ältere Arbeitneh-
mer enthusiastisch und immer früher ins Rent-
nerdasein flüchten, hat auch etwas mit der fi-
nanziellen Absicherung zu tun, die ihnen der
Generationenvertrag großzügig gewährleistet.4

Bedingung dafür ist allerdings, daß die Zahl der
Rentenempfänger deutlich kleiner ist als die Zahl
der Beiträge zahlenden Erwerbstätigen, eine
Konstellation, die in Zukunft immer weniger
zutrifft. Kommen heute auf einen Rentner noch
etwa vier Erwerbsfähige, so werden dies im Jahr
2040 „nur noch knapp zwei“5 sein. Bezogen auf
die tatsächlichen Beitragszahler, deren Zahl ja
deutlich geringer ist als die der Erwerbsfähi-
gen, das heißt aller Personen im Alter von 20
bis 64 Jahren, nimmt sich dies noch weitaus
krasser aus: Kamen 1995 auf 100 Beitragszah-
ler 46 Rentner, so werden dies 2030 bereits
96 sein, 2040 sogar 102.6
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Da es für die Beurteilung der Situation aber
vor allem auf diese Relation, den sog. Rentner-
quotienten, ankommt, muß davon ausgegan-
gen werden, daß sich hier in nächster Zeit eine
gewaltige Zuspitzung vollzieht: Volkswirtschaft-
lich gesehen verdoppelt sich für die arbeitende
Generation im hier betrachteten Zeitraum die
Belastung zur Sicherstellung des Lebensabends
der Rentnergeneration - eine schier unmög-
lich in der tradierten Form einer umlagefinan-
zierten und staatlich bezuschußten Rentenver-
sicherung umzusetzende Option.

Die Beitragssätze müßten bis auf nahezu 30
Prozent angehoben werden, um das gesetzlich
vorgeschriebene Leistungsniveau wenigstens
annähernd garantieren zu können. Reserven
für außerordentliche Situationen, Engpässe etc.
gäbe es trotzdem keine. - Es liegt auf der Hand,
daß der im Generationenvertrag zum Ausdruck
kommende Konsens zwischen den Generatio-
nen unter diesen Bedingungen nicht aufrecht-
zuerhalten ist. Der Wohlstand der Alten von
heute wird von den Jungen bezahlt, diese aber
werden im Alter selbst einmal weitaus schlech-
ter gestellt sein als die heutige Rentnerge-
neration. Der Generationenvertrag wird so zum
Generationenbetrug. Da dies für die heute Ar-
beitenden nicht hinnehmbar ist, steht das bis-
herige System der Alterssicherung vor dem
Konkurs - es sei denn, es gelänge noch recht-
zeitig, es umfassend zu reformieren.

Reformvorstellungen

Die sich auf Grund der vorgezeichneten de-
mographischen Entwicklung drohend am Hori-
zont abzeichnende Finanzierungskrise der Al-
tersvorsorge ist den Ökonomen und Politikern
natürlich nicht verborgen geblieben. Seit Jah-
ren beschäftigen sich wissenschaftliche Gre-
mien, Räte, Forschungsgruppen und Ausschüs-
se, mit dieser hochbrisanten Frage. Zahlreiche
Vorschläge zur Reform des Rentenversiche-
rungssystems wurden inzwischen unterbreitet
und diskutiert, eine durchgreifende Lösung steht
jedoch nach wie vor aus.

Ein erster praktischer Schritt erfolgte mit der
„großen Rentenreform“ Norbert Blüms. Diese
sah eine Änderung des Rentenrechts dahinge-
hend vor, daß die Altersbezüge von 1992 ab
nicht mehr wie bisher jährlich im Gleichklang
mit den Bruttoeinkommen der Beschäftigten
steigen, sondern nur noch im Maße des An-
stiegs der Nettolöhne. Faktisch bedeutete dies
eine Begrenzung des Wachstums der Renten
und ihre Festschreibung auf ca. 70 Prozent des
durchschnittlichen Nettoeinkommens, aber kei-
ne nennenswerte Absenkung ihres Niveaus und
finanzielle Schlechterstellung der Rentenbe-
zieher. Darüber hinaus sollten durch diese
Maßnahme die ständig steigenden Beitragssät-
ze zur Rentenversicherung stabilisiert werden.
Konnten die Rentner, was ihre relative Ein-
kommenssituation anbetrifft, bis 1991 Jahr für
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Abbildung 1: Anteile der über 60jährigen und der unter 20jährigen
an der Bevölkerung Deutschlands (in v.H.)
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Jahr eine Besserstellung gegenüber den Bei-
tragszahlern verzeichnen, so wurde dies jetzt
im Sinne einer Angleichung etwas korrigiert. Zu
wenig aber, wie sich bald zeigen sollte, denn
der Anstieg der Beiträge zur Rentenversiche-
rung wurde durch diese Maßnahme zwar ge-
bremst, keineswegs aber aufgehalten. - Der
Konflikt zwischen der Forderung, einerseits das
Rentenniveau in Höhe von 70 Prozent des
durchschnittlichen Nettoeinkommens der ab-
hängig Beschäftigten konstant zu halten, ande-
rerseits aber auch die Beitragssätze nicht über
20 Prozent klettern zu lassen, um die jüngere
Generation nicht immer größeren finanziellen
Belastungen auszusetzen, erwies sich als nicht
lösbar. Die Diskussion ging also weiter und
suchte nach neuen Ansätzen, um das Problem
langfristig in den Griff zu bekommen.

Dabei rückte jetzt, zweitens, immer stärker
das Bestreben in den Mittelpunkt, das bisheri-
ge Umlageverfahren der gesetzlichen Renten-
versicherung durch ein Verfahren zu ersetzen,
das auf dem Kapitaldeckungsprinzip beruht. Im
Unterschied zum Umlageverfahren erfolgt hier
durch Beitragszahlungen, Zins und Zinseszins
der Aufbau eines Kapitalstocks, der später dann,
auf dem Wege regelmäßiger Auszahlungen, in
Renten umgewandelt wird. Da dabei faktisch
jeder Erwerbstätige seinen „eigenen“ Kapital-
stock anspart, bleiben demographische Ent-
wicklungen für die spätere Rentenzahlung ohne
Bedeutung.

Obwohl, angesichts der veränderten Rah-
menbedingungen, einiges für den Übergang
vom umlagefinanzierten zum kapitalgedeckten
Rentensystem spricht, scheint ein abrupter
Wechsel doch unmöglich, denn es würde etwa
vierzig Jahre dauern, bis der dafür erforderli-
che Kapitalstock aufgebaut wäre. Da bis zu die-
sem Zeitpunkt aber auch das umlagefinanzierte
Rentensystem fortgeführt werden müßte, käme
es zu einer Doppelbelastung der heutigen Er-
werbstätigengeneration. Diese müßte neben
den Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung, wovon die jetzige Rentnergeneration lebt,
einen zusätzlichen Sparbeitrag aufbringen, um
die eigenen Altersbezüge in der Zukunft sicher-
zustellen. Erst spätere Generationen würden
möglicherweise von dieser Umstellung einmal
profitieren, da die Effizienz des kapitalgedeckten
Rentensystems höher zu sein scheint als die
des umlagefinanzierten Systems.

Diese und andere, vor allem ordnungspoliti-
sche Bedenken führten dazu, daß das Kon-
zept des Kapitaldeckungsverfahrens politisch
vorerst scheiterte und eine Lösung weiterhin
im Rahmen des bisherigen Rentenversiche-
rungssystems gesucht wurde.

So beabsichtigte, drittens, die unionsgeführte
Bundesregierung mit einem Gesetz zur Reform
der gesetzlichen Rentenversicherung der Un-
ausgewogenheit der Lastenverteilung zwischen
den Generationen von 1999 an dadurch zu
begegnen, daß sie einen sog. Demographie-
faktor in die Rentenformel einführt. Dieser hät-
te zur Konsequenz gehabt, daß die demogra-
phische Veränderung nicht nur für die Nachge-
borenen zu einer systematischen Verschlech-
terung ihrer Rentenbezugsbedingungen führt,
sondern daß auch die Rentner in bestimmtem
Maße daran partizipieren. Betroffen wäre da-
von allerdings nicht so sehr die heutige Rent-
nergeneration gewesen, sondern vor allem die
künftige. Denn das Konzept sah über eine Ver-
ringerung der jährlichen Zuwächse eine allmäh-
liche Absenkung des Nettorentenniveaus von
gegenwärtig knapp 70 auf 64 Prozent im Jah-
re 2030 vor, nicht aber eine Kürzung der lau-
fenden Renten. Hinzu kommen eine Reihe wei-
terer Momente, wie die Anhebung des Renten-
eintrittsalters, die Veränderung der Anrechnung
der Kindererziehungszeiten, die Erschwerung
des Bezugs einer Rente wegen verminderter
Erwerbsfähigkeit u.a.m.

Bei aller Problematik im einzelnen markiert
dieses Konzept von seiner Anlage her doch ei-
nen Umdenkungsprozeß in der Rentenfrage.
Denn während bisher vor allem darüber nach-
gedacht wurde, wie die wachsenden Leistungs-
bezüge der Rentner finanziert werden können,
ohne daß dadurch die Einkommen der Beitrags-
zahler und die Kosten der Unternehmen über
Gebühr belastet würden, stand jetzt zum er-
sten Mal das Rentenniveau selbst mit zur Dis-
position. Damit wurde das Rentenproblem als
ein gesamtgesellschaftliches Problem erkannt
und in Form einer ausgewogeneren Lasten-
verteilung ein intergenerativer Kompromiß ge-
sucht.

Indem die Rentner über eine Absenkung des
Niveaus ihrer Bezüge die „Kosten“ der steigen-
den Lebenserwartung und längeren Renten-
laufzeiten sowie der Veränderung der demo-
graphischen Struktur in bestimmtem Umfang



38 Ulrich Busch

mit tragen würden, sollte die einseitige Abwäl-
zung dieser „Kosten“ auf die Generation der
Beitrags- und Steuerzahler abgewendet und
so der Generationenvertrag gerettet werden.
Dies behauptete jedenfalls die alte Regierung.
Die tatsächlichen Konsequenzen dieses Kon-
zepts hätten jedoch anders ausgesehen. Näm-
lich derart, daß sich die Generation der heute
Arbeitenden die Stabilisierung ihrer Beitrags-
zahlungen zur Rentenversicherung mit niedri-
geren eigenen Rentenansprüchen in der Zu-
kunft erkauft hätte. Dagegen hätte sich für die
jetzige Rentnergeneration durch die Rentenre-
form absolut nichts verändert. Ihre Bezüge gal-
ten als „sicher“. Diejenigen aber, die mit ihren
Beitragszahlungen die laufenden Rentenzah-
lungen finanzieren, hätten die Reform allein
bezahlt. Die Versorgungslücke, die sich für sie
im Alter ergeben hätte, sollte durch private For-
men der Altersvorsorge geschlossen werden,
womit - über einen Umweg - das Kapitaldek-
kungsverfahren dann doch noch Eingang in
das System der Alterssicherung gefunden hät-
te.

Unterzieht man dieses Konzept unter dem
Aspekt, was es den einzelnen Generationen
gebracht hätte, einer Bewertung, so kommt
man um die Feststellung nicht umhin, daß es
einer Aufkündigung des Generationenvertra-
ges gleichkommt - und zwar nicht etwa durch
die Jungen, sondern durch die Alten!

Der „Spiegel“ brachte dies bereits 1997 mit
dem Titel „Die Rentenreform oder Wie die Alten
die Jungen ausplündern“7 auf den Punkt. In
der Tat lief das Ganze letztendlich darauf hin-
aus, daß sich hier, durch entsprechende Ge-
setze rechtlich abgesichert, eine Generation „zu
Lasten der folgenden“ sanieren wollte.8 Dabei
wären die Gewinner dieser Regelung nicht nur
die jetzigen Rentner gewesen, sondern auch
noch die demnächst ins Rentenalter eintreten-
den Altersgruppen, die Vorrentner also, die Ver-
lierer dagegen alle heute unter 50jährigen. Eine
spürbare Entlastung der Jüngeren von den
Kosten der Alterssicherung hätte dieses Kon-
zept auch nicht gebracht, nicht einmal auf lan-
ge Sicht. Dafür war der intergenerative Um-
verteilungseffekt viel zu niedrig angesetzt.9

Obwohl dieser Reformvorschlag in der Be-
völkerung keineswegs nur auf Ablehnung stieß,
sondern auch, ganz besonders natürlich bei den
Älteren, breite Zustimmung fand, blieb er im

Wahlkampf 1998 mit der CDU/CSU/FDP-Ko-
alition auf der Strecke. Die neue Regierung
ließ es sich nicht nehmen, als erste Maßnah-
me die von der alten Regierung verfügte per-
spektivische „Rentenniveaukürzung“ zu stop-
pen und statt dessen, viertens, ein eigenes
Reformprogramm der Alterssicherung auf den
Weg zu bringen.

Inzwischen legte Arbeitsminister Walter Rie-
ster erste Überlegungen dazu vor, welche ne-
ben der bekannten Lohn-, Leistungs- und Bei-
tragsbezogenheit als neue Elemente eine „be-
dürftigkeitsorientierte Grundrente“ und einen
zwangsweise oder freiwillig zu leistenden „Ver-
mögensbildungsbeitrag“ beinhalten. Auch die-
ses Reformprogramm kommt um eine Absen-
kung des Rentenniveaus nicht umhin, ver-
schiebt diese aber nicht, wie das Blümsche
Reformkonzept, weit in die Zukunft, sondern
praktiziert sie sofort.

So ist vorgesehen, die Rentenanpassung an
die Nettolohnentwicklung in den nächsten bei-
den Jahren auszusetzen und die Rente nur in
Höhe der Teuerungsrate steigen zu lassen. Da
infolge einer Reihe einkommenspolitischer Maß-
nahmen gerade in diesem Zeitraum die Netto-
löhne kräftig wachsen werden, wird so vermie-
den, daß die Rentner zu Nutznießern dieser,
für andere Bevölkerungsgruppen bestimmten
Maßnahmen werden. Obwohl auf diese Weise
kein Rentner auch nur eine Mark weniger be-
kommt, sinkt dadurch doch das Rentenniveau,
als relativer Ausdruck der Rentenhöhe, gemes-
sen am durchschnittlichen Nettoeinkommen,
von derzeit 69,1 Prozent auf rund 67 Prozent
ab.10 Da etwa zeitgleich die Einkommensstati-
stik auf EU-Standards umgestellt wird, könnte
sich ein zusätzlicher „Statistikeffekt“ ergeben,
so daß das Rentenniveau im Jahre 2002 nur
noch bei 63,9 Prozent der durchschnittlichen
Nettolöhne liegen würde.11 Mittelfristig wird
davon ausgegangen, daß sich das Renten-
niveau dann bei 65 Prozent einpendeln wird,
also spürbar unter dem jetzigen Wert. Langfri-
stig aber soll es wieder steigen,  unter Berück-
sichtigung der Rendite für Kapitalanlagen auf
über 71,5 Prozent.12

Die Aussetzung des Nettolohnprinzips in den
Jahren 2000 und 2001 ist mit einem beachtli-
chen statistischen Basiseffekt verbunden, wo-
durch die Rentenversicherung auf Dauer Milliar-
densummen einspart. Dadurch kann der Bei-
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tragssatz schon im nächsten Jahr gesenkt wer-
den und ebenso der aus Steuermitteln finan-
zierte Bundeszuschuß an die Rentenkasse.

Obwohl auch dieses Reformprogramm die
Bestandsrenten unangetastet läßt und lediglich
die Zuwächse beschneidet, dafür aber die Bei-
tragszahler und den Staatshaushalt spürbar
entlastet, schlägt ihm eine Welle der Empörung
und Ablehnung entgegen, wie kaum einem an-
deren Reformprojekt. Und das nicht nur im
Westen, wo eine starke Senioren-Lobby Be-
sitzstände gefährdet sieht und deshalb politisch
mobil macht, sondern gerade auch in Ost-
deutschland, wo Rentner infolge der deutschen
Vereinigung in den letzten Jahren ungeahnte
Wohlfahrtseffekte verzeichnen konnten.

3. Ruheständler im Osten

Die ostdeutschen Rentner wurden durch den
Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutsch-
land mehrheitlich in einem Maße finanziell bes-
sergestellt wie kaum eine andere Bevölke-
rungsgruppe.13 Sie sind daher, sofern der Be-
trachtungszeitraum auf ein bis zwei Jahrzehn-
te begrenzt wird, die eigentlichen Gewinner der
Einheit.

Dies begann bereits mit der Währungsuni-
on, wo Personen ab 60 Jahre nicht bloß 2.000
bzw. 4.000 Mark im Verhältnis von 1 : 1 umtau-
schen konnten, sondern 6.000 Mark; und da-

durch weniger Umtauschverluste erlitten als
andere.14 Gleichzeitig erfolgte zum 1.7.1990
eine Anhebung der nominal nur bei 29 bis 37
Prozent der Standardrente-West liegenden
DDR-Renten auf 40,3 Prozent des Westni-
veaus. Durch die Vereinheitlichung des Ren-
tenrechts zum 1.1.1992 kamen die ostdeut-
schen Rentner dann sehr schnell in den Genuß
einer einkommensbezogenen Altersversorgung
westdeutschen Zuschnitts, was eine Neube-
rechnung der Altersbezüge und (in der Regel)
deren Niveauanhebung einschloß. Rechtsan-
gleichung und Dynamisierung der Renten sorg-
ten dafür, daß die ostdeutschen Rentner be-
reits in den ersten Jahren der Einheit beachtli-
che Einkommenszuwächse verzeichneten.15

Ihre Bezüge wiesen, in Abhängigkeit von der
Entwicklung der Löhne und Gehälter, sieben
Jahre in Folge hohe nominale Zuwächse auf
(vgl. Abbildung 2). Dadurch wurde ein rasches
Aufholen der Ost-Rentner gegenüber den West-
Rentnern, was die Rentenhöhe und das Ren-
tenniveau anbetrifft, möglich. Bezogen auf die
Standardrente, der 45 Versicherungsjahre und
Durchschnittsverdienste zugrunde liegen, ver-
ringerte sich der Abstand gegenüber den Rent-
nern im Westen in knapp einem Jahrzehnt von
ca. 60 Prozent (1990) auf 13 Prozent (1999).
Dabei erhöhte sich die Standardrente-Ost von
672 DM (1.7.1990) auf 1.741 DM (1.7.1999).
Die Standardrente-West beträgt gegenwärtig
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Abbildung 2: Erhöhung der Renten in Ost- und Westdeutschland (in v.H.)
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2.008 DM. 1992 lag das Rentenniveau im
Osten bereits bei 61 Prozent der als Bezugs-
größe relevanten Nettoeinkommen. Inzwischen
ist hier der Anschluß erreicht: Auch im Osten
entsprechen die Standardrenten heute stati-
stisch rund 70 Prozent der durchschnittlichen
Nettoarbeitsentgelte (Abbildung 2).

Weitaus besser aber noch stellt sich die Lage
für die ostdeutschen Rentner dar, wenn man
statt der Standardrente die durchschnittliche
Versichertenrente von Frauen und Männern
wegen Alters bzw. verminderter Erwerbsfähig-
keit als Vergleichsmaßstab heranzieht (vgl.
Tabelle 1).

Seit 1990 hat diese sich um mehr als 140
Prozent (nominal) erhöht. Seit 1995 übersteigt
sie sogar, auf Grund der längeren Lebens-
arbeitszeit im Osten und der höheren Erwerbs-
quote der Frauen, die Durchschnittsrente im
Westen. Bei Frauen macht diese Differenz fast
300 DM aus, bei Männern etwa 40 DM. Diese
relative Besserstellung der ostdeutschen Rent-
nerinnen und Rentner resultiert auch daraus,
daß 1,2 Millionen von ihnen aus Gründen des
Vertrauensschutzes derzeit zu ihrer eigentlichen
Rente noch Auffüllbeträge hinzu erhalten, im
Durchschnitt 200 DM pro Monat. Seit dem
1.1.1996 werden diese jedoch mit den jährli-
chen Rentenerhöhungen verrechnet und so all-

mählich abgeschmolzen, wodurch die tatsäch-
lichen Rentenbezüge seit diesem Datum für
viele Rentenempfänger stagnieren. Ein weite-
rer Grund für die relativ hohen Renten im Osten
ist darin zu sehen, daß hier alle „Besserverdie-
nenden“, wie Wissenschaftler, Ärzte, Staats-
bedienstete und Freiberufler, die im Westen
Pensionen und Sonderversorgungen beziehen,
in der Regel weit über dem Rentendurchschnitt,
in die gesetzliche Rentenversicherung einge-
gliedert wurden und so, obwohl dadurch selbst
vergleichsweise schlechter gestellt, den Durch-
schnitt der Ost-Renten nach oben ziehen.

Bei der Interpretation dieser Zahlen, sowohl
der absoluten Rentenbezüge als auch der no-
minalen und prozentualen Zuwächse, gilt es
jedoch noch einiges mehr zu berücksichtigen:

Erstens ist die Standardrente, die gemein-
hin als Vergleichsmaßstab dient, ein statisti-
sches Konstrukt, das auf Voraussetzungen
beruht, die immer weniger mit den tatsächli-
chen Gegebenheiten übereinstimmen. Kaum
ein Rentner (Rentnerinnen ohnehin nicht) kann
heute noch auf eine ununterbrochene 45jähri-
ge Vollbeschäftigung zurückblicken. Künftig wird
dies noch viel weniger der Fall sein. Die Unste-
tigkeit der Erwerbsbiographien, die Länge der
Ausbildungszeiten, erzwungene oder persön-
lich motivierte Unterbrechungen der Arbeitstä-

Tabelle 1: Durchschnittliche Versichertenrente in West- und Ostdeutschland (in DM)*

Zeitraum Ost Veränderung in v.H. West Relation

Juli 1990 590 24,3 1.064 55,5
Januar 1991 697 18,2 1.064 65,5
Juli 1991 802 14,9 1.117 71,8
Januar 1992 881 9,9 1.117 78,9
Juli 1992 956 8,6 1.161 82,4
Januar 1993 997 4,3 1.161 85,9
Juli 1993 1.116 11,9 1.207 92,5
Januar 1994 1.163 4,2 1.207 96,3
Juli 1994 1.214 4,4 1.253 96,8
Januar 1995 1.239 2,1 1.250 99,1
Juli 1995 1.287 3,8 1.248 103,1
Januar 1996 1.338 4,0 1.248 107,2
Juli 1996 1.344 0,4 1.258 106,8
Juli 1997 1.404 4,5 1.284 109,4
Juli 1998 1.432 1,9 1.298 110,3

* netto, nach Abzug der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung
Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (BMA): Sozialbericht 1998, Bonn 1999
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tigkeit sowie der immer frühere Rentenbeginn,
insbesondere im Osten, wo das durchschnittli-
che Renteneintrittsalter 1997 bei 57,9 (Män-
ner) bzw. 57,8 Jahren (Frauen) lag16, lassen
die o.g. Zahlen zunehmend unwirklich werden.
Das tatsächliche Rentenniveau rangiert deut-
lich unter dem der Standardrenten, im Osten
derzeit um 16 Prozent, im Westen sogar um
35 Prozent.

Zweitens beziehen sich die Angaben für die
Durchschnittsrenten in Ost- und Westdeutsch-
land auf systembedingt unterschiedliche Er-
werbsbiographien. Eine Vergleichbarkeit ist
daher nicht gegeben. Klammert man die Frau-
en aus und vergleicht nur die Bezüge der Män-
ner, so reduziert sich die Ost-West-Differenz
auf weniger als zwei Prozent. Berücksichtigt
man darüber hinaus auch noch die unterschied-
liche Lebensarbeitszeit und Versicherungsdau-
er von 45,9 (Männer) bzw. 34,1 Jahren (Frau-
en) im Osten, aber nur 40,1 (Männer) bzw.
18,9 Jahren (Frauen) im Westen, so verschwin-
det die Differenz vollends. Ostdeutsche bezie-
hen also nicht per se höhere Renten als West-
deutsche, sondern nur insofern, wie die Ren-
ten von der individuellen Lebensleistung ab-
hängig sind.

Drittens weicht die soziale Struktur der Ren-
tenempfänger in Ostdeutschland auf Grund der
Einbeziehung der Lehrer, Professoren, Ärzte,
Apotheker, Künstler usw. in die gesetzliche
Rentenversicherung von der in Westdeutsch-
land erheblich ab. Da hierdurch die Durch-
schnittsrente-Ost nach oben getrieben wird, ist
eine Vergleichbarkeit mit der Durchschnittsren-
te-West nicht gegeben.

Viertens ist die Niveauangleichung der Ost-
an die West-Renten, da jeweils an verschiede-
nen  Lohnniveaus orientiert, nur relativ zu se-
hen, nicht aber absolut. Das heißt, 70 Prozent
des Lohnniveaus Ost sind, in D-Mark gerech-
net, nicht mit 70 Prozent des Lohnniveaus West
gleichzusetzen. Konkret findet dies in vonein-
ander abweichenden aktuellen Rentenwerten
von 48,12 DM (West) bzw. 41,57 DM (Ost) sei-
nen Ausdruck. Dies hat zur Folge, daß bei ei-
ner gleichen Anzahl rentenrechtlich versicher-
ter Jahre, wie die Eckrente sie unterstellt, in
Ost- und Westdeutschland unterschiedlich hohe
Renten bezogen werden. Gegenwärtig beträgt
die so errechnete Ost-Rente 86,7 Prozent der
West-Rente. Lt. Vorschau der Bundesregierung

sollen sich die Rentenwerte bis zum Jahre 2011
in etwa angeglichen haben.17 Eine absolute Ni-
veauangleichung der Renten ist erst dann er-
reichbar, wenn das Lohngefälle zwischen West-
und Ostdeutschland vollständig abgebaut ist.18

Davon aber kann vorläufig überhaupt keine
Rede sein. Hieraus folgt nun das Kuriosum, daß
die Renten im Osten gegenüber den West-Ren-
ten höher und niedriger zugleich sind: Sie sind,
im Durchschnitt und absolut betrachtet, höher,
infolge der längeren Lebensarbeitszeit, der hö-
heren Frauenerwerbsquote und der spezifi-
schen Sozial- und Einkommensstruktur der
Rentenempfänger im Osten. Eliminiert man die-
se Besonderheiten aber und stellt so die für
einen akzeptablen Vergleich erforderliche Kom-
mensurabilität her, erweisen sie sich als deut-
lich niedriger. Dem entspricht der Niveauver-
gleich: Als relative Größen stimmen Ost- und
Westrenten in etwa überein, indem sie jeweils
bei 70 Prozent der Nettoarbeitsentgelte liegen.
Da letztere im Osten aber ca. ein Viertel gerin-
ger sind als im Westen, fallen auch die Renten,
ganz unabhängig von ihrer absoluten Höhe, in
diesem Vergleich entsprechend niedriger aus.

Fünftens sind die in Abbildung 2 und in Ta-
belle 1 wiedergegebenen nominalen Zuwäch-
se der Renten mit dem Anstieg der Lebenshal-
tungskosten in den einzelnen Jahren zu de-
flationieren, um reale Werte zu erhalten. Dies
ist um so dringender geboten, da die ostdeut-
schen Inflationsraten infolge des Subventions-
abbaus in den ersten Jahren nach der Wäh-
rungsunion ganz erheblich von den westdeut-
schen Inflationsraten abwichen, weshalb hier
viel höhere nominale Zuwächse erforderlich
waren, um überhaupt reale Zuwächse bei den
Renten zu erzielen (vgl. Tabelle 2).

Wie aus Tabelle 2 hervorgeht, verzeichne-
ten die ostdeutschen Standardrenten real nur
im zweiten Halbjahr 1992 und im ersten Halb-
jahr 1993 zweistellige Zuwachsraten. Anson-
sten fielen die Veränderungen, inflationsberei-
nigt, eher bescheiden aus, dreimal sogar ne-
gativ. Der phantastisch anmutende nominale
Zuwachs von mehr als 150 Prozent in acht
Jahren schmilzt in realer Betrachtung auf 54
Prozent zusammen. Der bei weitem größte Teil
der Rentenerhöhungen diente also lediglich ei-
ner Kompensation des Anstiegs der Lebens-
haltungskosten und nicht einer wirklichen Meh-
rung des Wohlstandes.19 Bezogen auf die
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Durchschnittsrente tritt dies noch klarer her-
vor. Hier weist die Statistik nur 1991 einen zwei-
stelligen realen Zuwachs aus, dafür aber gleich
viermal einen negativen Effekt. Die reale Zu-
nahme der durchschnittlichen Nettoversicher-
tenrente seit 1990 liegt damit sogar noch unter
dem Wert für die Standardrente, bei nur 46
Prozent.20

Sechstens gilt es zu beachten, daß von den
drei Säulen der Alterssicherung - gesetzliche
Rentenversicherung, betriebliche Altersversor-
gung und private Eigenvorsorge - im Osten
faktisch nur eine (bestenfalls anderthalb) exi-
stiert. Da die zweite Säule hier gänzlich fehlt
und die dritte verhältnismäßig schmal ist, lastet
beinahe die gesamte Alterssicherung auf der
staatlichen Rente. So machen die gesetzlichen
Rentenleistungen im Osten gut 90 Prozent der
Nettoalterseinkünfte aus, im Westen dagegen
nur etwa zwei Drittel. Bezieht man darüber hin-
aus die entlastende Rolle der Immobilien- und
Geldvermögen in die Analyse ein, so ver-
schlechtert sich die relative Position der ost-
deutschen Rentner noch einmal kräftig.

Diese - in ihren Auswirkungen auf den Le-
bensstandard nicht unwesentlichen - Ein-
schränkungen und Relativierungen lassen den

Schluß zu, daß die ostdeutschen Ruheständ-
ler trotz ihrer  verhältnismäßig hohen Einkom-
menszuwächse seit der deutschen Vereinigung
noch längst nicht westdeutsches Niveau er-
reicht haben und dies auch so schnell nicht
erreichen werden.

Stellt man die Frage jedoch anders und ver-
gleicht den Stand, den die ostdeutschen Rent-
ner heute erreicht haben, mit dem Ausgangs-
niveau von 1990, so ist, im Ganzen gesehen,
ein spürbarer Anstieg ihres Einkommens- und
Lebensniveaus zu konstatieren. Seit 1990 wur-
den knapp drei Millionen Alten- und Invaliden-
renten aus DDR-Zeiten im Zahlbetrag angeho-
ben, neu berechnet und dynamisiert. Ihr realer
Zuwachs seitdem beträgt fast 50 Prozent. Auf
eine derart positive Bilanz kann keine andere
Gruppe von Einkommensbeziehern zurückblik-
ken, was den Rentnern in dieser schwierigen
Umbruch- und Transformationsperiode eine ein-
malige Sonderstellung verschafft (Abb. 3).

Ein spezieller Aspekt der Sicherstellung des
Wohlstandes der ostdeutschen Rentner ist darin
zu erblicken, daß die Ausgaben der Rentenver-
sicherung Ost regelmäßig die Einnahmen der-
selben übersteigen, so daß im Rahmen eines
Finanzverbundes mit der Rentenversicherung

Tabelle 2: Nominale und reale Veränderung der Standardrente Ost 1991 – 1998 (in v.H.)

Zeitraum nominale reale Preisniveau* Index
Veränderung Veränderung jährl. Veränderung

2. Hj. 1990 = 100
1991, 1. Hj. 15,0 5,4 9,1 109,1
          2. Hj. 15,0 5,3 9,2 119,2
1992, 1. Hj. 11,7 2,5 8,9 129,8
          2. Hj. 12,8 12,1 0,6 130,6
1993, 1. Hj. 6,1 -3,8 10,3 144,1
          2. Hj. 14,2 13,3 0,8 145,2
1994, 1. Hj. 3,6 0,6 3,0 149,5
          2. Hj. 3,2 2,4 0,8 150,7
1995, 1. Hj. 2,2 1,1 1,1 152,4
          2. Hj. 2,6 1,4 1,2 154,2
1996, 1. Hj. 4,4 2,9 1,5 156,5
          2. Hj. 0,6 0,3 0,3 157,0
1997, 1. Hj. 0,0 -1,4 1,4 159,1
          2. Hj. 5,2 3,2 1,9 162,2
1998, 1. Hj. 0,0 -0,7 0,7 163,4
          2. Hj. 0,8 0,6 0,2 163,7

* Preise für die Lebenshaltung von Zwei-Personen-Rentner-Haushalten, Basis 1991=100
Quelle: BMA, Sozialbericht 1998, Bonn 1999
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West Ausgleichszahlungen notwendig sind,
von 1991 bis 1998 insgesamt 42,6 Mrd. DM.21

Wie die bisherige Entwicklung zeigt, handelt
es sich hierbei um ein strukturelles und daher
chronisches Defizit, das im Laufe der Jahre
sogar noch wächst. Mithin beruht ein Teil der
Rentenzahlungen im Osten auf staatlichen und
interregionalen Umverteilungsprozessen und
nicht auf im Osten eingenommenen Renten-
versicherungsbeiträgen.

In der Statistik erscheinen die Ausgleichs-
zahlungen der Rentenversicherung West, er-
gänzt um die jährlichen Bundeszuschüsse zur
Rentenversicherung, als West-Ost-Transfers.
Sie stellen gegenwärtig, zusammen mit den
Ausgaben für die Arbeitslosenversicherung und
die Arbeitsmarktpolitik, den größten Posten der
Transferzahlungen dar und prägen so maßgeb-
lich deren Charakter als überwiegend sozialpo-
litische Leistungen, die auf der Grundlage bun-
deseinheitlichen Rechts gewährt werden.22

Rentner und Rentiers

Berücksichtigt man alle drei Säulen der Alters-
sicherung sowie die Vermögenssituation der
Senioren, so wird offenbar, daß es den Ruhe-
ständlern in Ost- und Westdeutschland noch
nie auch nur annähernd so gut ging wie heute.
Eine besondere Rolle spielt dabei zweifellos das
Vermögen, über welches Pensionäre, Rentner
und andere Senioren gegenwärtig in beachtens-
wertem Umfange verfügen.

Galten früher „alt“ und „arm“ beinahe als
Synonyme und stellte Altersarmut geradezu die
klassische Form von Armut dar, so hat sich

dies heute gewissermaßen ins Gegenteil ver-
kehrt. Arm sind heutzutage vor allem die Jun-
gen - in Ostdeutschland 21,9 Prozent und in
Westdeutschland 11,8 Prozent aller Kinder und
Jugendlichen 23 - reich dagegen die Alten. Na-
türlich keineswegs alle, die Situation ist viel-
mehr außerordentlich differenziert; aber eben
doch recht viele und in der Tendenz immer
mehr. Lag die Quote der über 65jährigen unter
den Sozialhilfeempfängern in den 60er Jahren
noch bei knapp 30 Prozent, so sank sie inzwi-
schen, trotz zunehmender Armut in der Bun-
desrepublik Deutschland, auf einen Wert von
gerade mal einem Prozent.24 Obwohl die wirk-
liche Situation weitaus weniger rosig sein dürf-
te und es auch heute noch eine große Zahl
alter Menschen gibt, die hart an der Grenze
des Existenzminimums lebt, läßt diese Entwick-
lung doch auf eine Wohlstandsverschiebung
zwischen den Generationen schließen. Ein so-
ziales Problem stellt die Altersarmut in Deutsch-
land heute nicht mehr dar. Darin wurde sie
während der letzten zwanzig Jahre von der Kin-
der- und Jugendarmut abgelöst.25

Diese statistisch festzustellende Infantilisie-
rung der Armut findet spiegelbildlich ihre Entspre-
chung in einer Gerontisierung des Reichtums,
das heißt der Rentner, als sozialer Typus, wan-
delt sich zunehmend zum Rentier.26 Dabei darf
natürlich die Ungleichverteilung des Reichtums
in der Gesellschaft, die seit der Wiedervereini-
gung noch stark zugenommen hat, keinesfalls
aus dem Blick geraten.27 Aber selbst wenn man
in Rechnung stellt, daß die Zahl der wirklich
Reichen in Deutschland verhältnismäßig klein
ist28, so hat sich doch, ganz allgemein betrach-
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Quelle: DIW, in: Berliner Zeitung v. 10./11.7.1999

Abbildung 3: Struktur der monatlichen Rentenbezüge in Deutschland 1998 (Anteile in v.H.)
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tet, in den vergangenen Jahrzehnten auch die
Vermögensbasis des Wohlstandes der meisten
Ruheständler nicht unbeträchtlich vergrößert.

Zusammengenommen verfügen die privaten
Haushalte in Deutschland derzeit über ein Ver-
mögen von mehr als 14,5 Billionen DM. Davon
entfallen etwa 7,3 Billionen auf Immobilien, 5,7
Billionen auf Geldvermögen und 1,6 Billionen
auf Gebrauchsvermögen (Autos, Möbel, Haus-
rat u.ä.). Abzüglich aller Verpflichtungen (Bau-
und Konsumentenkredite) im Umfang von
knapp 2 Billionen DM verbleibt ein Reinver-
mögen von ca. 12,6 Billionen DM.29 Hinzuzu-
rechnen wären eigentlich noch ca. 4 Billionen
DM Produktivvermögen sowie Versorgungsan-
sprüche gegenüber Versicherungen, ebenfalls
in Billionenhöhe. Aber hierüber gibt die Stati-
stik keine hinreichende Auskunft. Dieses riesi-
ge Vermögen ist nun sehr ungleich auf die bun-
desdeutsche Gesellschaft verteilt, zwischen
Besitzenden und Besitzlosen30, zwischen West-
deutschen und Ostdeutschen31, aber auch -
und das soll uns hier vor allem interessieren -
zwischen Alten und Jungen. Dabei ist der letz-
te Aspekt nicht losgelöst von den anderen zu
sehen, sondern nur im Zusammenhang damit.
Eine altersbezogene Differenzierung und Pola-
risierung der Gesellschaft in reich und arm ist
also sowohl innerhalb Ost- und Westdeutsch-
lands auszumachen als auch zwischen den
beiden Teilgesellschaften. Die Ungleichver-
teilung der Vermögen zwischen den Genera-
tionen im vereinigten Deutschland ist mithin
eine „gespaltene Ungleichheit“.32 Dies läßt sich
leicht anhand der Niveauunterschiede zwi-
schen den ost- und westdeutschen Privatver-
mögen demonstrieren (vgl. Tabelle 3).

Legt man den weiteren Überlegungen nun
diese Daten zugrunde und geht zunächst ein-
mal von einer proportionalen Verteilung der

Vermögen zwischen den Generationen aus,
so wird bereits hier deutlich, wie wenig das
nach wie vor, nicht zuletzt von den Alten selbst,
krampfhaft bemühte Bild vom „armen“ und „be-
dürftigen“ Ruheständler heute noch zutrifft.
Zieht man dann die personale und regionale
Differenzierung der Verteilung der Vermögens-
werte mit ins Kalkül, so verändert sich das Bild
dahingehend, daß sich jetzt, vor dem Hinter-
grund der Ost-West-Diskrepanz, Haushalte mit
unterdurchschnittlichem Vermögen und Haus-
halte mit überdurchschnittlichem Vermögen
voneinander unterscheiden lassen. Rund drei
Prozent aller Haushalte, also etwa eine Mil-
lion, bilden dabei die Spitze. Sie sind Vermö-
gensmillionäre. Ihr Wohnsitz befindet sich fast
ausnahmslos im Westen Deutschlands.33 Da-
gegen verteilen sich die ärmsten Haushalte
mehr oder weniger gleichmäßig auf beide Lan-
desteile.34

Eine Zuordnung der Seniorenhaushalte ge-
langt zu dem zunächst noch hypothetischen
Resultat, daß diese zu einem beachtlichen Teil
der Gruppe der vermögenden Haushalte zuzu-
rechnen sind. Diese Feststellung bedarf aller-
dings vor dem Hintergrund der West-Ost-Dis-
krepanz bei den privaten Vermögen, deren
Relation, wie Tabelle 3 zu entnehmen ist, im-
mer noch bei 2,6 liegt, sofort einer Relati-
vierung: So zählte zum Beispiel ein ostdeut-
scher Rentnerhaushalt, dessen gesamtes Rein-
vermögen bei 160.000 DM liegt, 1997 im Osten
zu den reicheren Haushalten, im vereinigten
Deutschland aber, da unterhalb von 50 Prozent
des Referenzwertes liegend, zu den ärmeren.
Umgekehrt erscheinen Haushalte, die in West-
deutschland als relativ arm gelten, gemessen
am ostdeutschen Durchschnitt u. U. durchaus
als vermögend.

Woran aber läßt sich nun festmachen, daß

Tabelle 3: Vermögen und Verpflichtungen privater Haushalte 1997 (DM je Haushalt)
Position Westdeutschland Ostdeutschland Relation (in v.H.)

Immobilienvermögen 213.900 79.500 37,2
Geldvermögen 163.500 51.500 31,5
Gebrauchsvermögen 45.600 32.500 71,3
insgesamt 423.000 163.600 38,7
Verpflichtungen 57.000 11.100 19,5
Reinvermögen 366.000 152.400 41,6

Quelle: Deutsche Bundesbank, Monatsbericht 1/1999, S. 47
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ein nicht unbedeutender Teil der deutschen
Ruheständler relativ vermögend bzw. wohlha-
bend ist?

Erstens an ihrer absoluten und relativen
Vermögensposition. Berechnungen des Deut-
schen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW)
zufolge beläuft sich das Vermögen der Se-
niorenhaushalte Ende 1998 auf 4,4 Billionen
DM.35 Das entspricht knapp einem Drittel des
statistisch erfaßten Gesamtvermögens der Pri-
vathaushalte in Deutschland. Dabei darf ange-
nommen werden, daß Seniorenhaushalte über-
proportional über Wohneigentum verfügen, al-
ler Wahrscheinlichkeit nach ebenso über kon-
sumtives Sachvermögen. Ebenfalls unstrittig
dürfte ihr überproportionaler Anteil an ver-
mögenswerten Versorgungsansprüchen gegen-
über Versicherungen sein. Auf diese Positio-
nen soll hier nicht weiter eingegangen werden.
Beim Geldvermögen weist die Statistik aus, daß
29,3 Prozent der westdeutschen Haushalte mit
einer Bezugsperson zwischen 55 und 64 Jah-
ren überdurchschnttlich hohe Ersparnisse be-
saßen, desgleichen 18,8 Prozent der Haus-
halte mit einer Bezugsperson zwischen 65 und
69 Jahren und 12,5 Prozent mit einer Bezugs-
person von 70 Jahren und älter. 41,6 Prozent
der 65- bis 69jährigen und 30,7 Prozent der
mindestens 70jährigen besaßen Ersparnisse
(je Haushalt) von über 50.000 DM.36 Für Ost-
deutschland ist der Schwellenwert entspre-
chend niedriger anzusetzen, wodurch sich
dann aber ein durchaus ähnliches Bild ergibt.37

Zweitens läßt sich die Vermögensposition der
Senioren indirekt, über die Höhe ihrer Hinter-
lassenschaft, ermitteln. Die Deutsche Bundes-
bank beziffert das „Erbvolumen“ derzeit auf 200
bis 250 Mrd. DM pro Jahr.38 Dem entspricht, im
statistischen Durchschnitt, ein Pro-Kopf-Wert
von mehr als einer Viertelmillion DM. Die Köl-
ner BBE-Unternehmensberatung kam für 1996
auf empirischem Wege mit 253.700 DM zu ei-
nem ähnlichen Ergebnis. Im Jahr 2002 sollen
es bereits 471.600 DM sein.39 Das DIW geht
für die Gegenwart sogar von einem jährlichen
Erbvolumen von 300 Mrd. DM aus.40 46,6 Pro-
zent davon sind Geldvermögen, 43,8 Prozent
Grundvermögen, der Rest Gebrauchsvermögen
und Lebensversicherungen.41 Da etwa die Hälf-
te aller Erbschaften bei Beträgen zwischen
1.000 und 48.000 DM liegen, womit sie unter
dem Vermögensaspekt unbedeutend sind, ver-

doppeln sich die Werte für die andere Hälfte in
etwa und übersteigen dadurch klar die derzeiti-
gen Durchschnittswerte der Vermögen der pri-
vaten Haushalte. Daraus folgt, daß ein beacht-
licher Teil der Seniorenhaushalte überpropor-
tional Vermögen besitzt (und dieses vererbt)
und keineswegs nur die zwei oder drei Pro-
zent, die Millionenerbschaften hinterlassen. Auf
die hier angesprochene relativ breite Mittel-
schicht unter den Ruheständlern machen auch
andere Autoren aufmerksam.42 Hinzugefügt
werden muß dem jedoch, daß sich die Ost-
West-Diskrepanz der Vermögenssituation in
der Höhe der Erbschaften widerspiegelt. So
stehen den 200 bis 300 Mrd. DM jährlicher „Erb-
masse“ im Westen im Osten nur „etwa 13 Mil-
liarden Mark“ gegenüber, das heißt „de jure
erbt man im Osten genauso wie im Westen ,
nur eben nicht soviel und (noch) nicht so oft.“43

Für unser Thema bedeutet dies aber auch, daß
die vermögenden Erblasser vor allem im We-
sten zu finden sind, weitaus weniger aber im
Osten.

Drittens lassen sich aus der Höhe der Kapital-
einkünfte Rückschlüsse auf die Vermögens-
situation ziehen. Diese dritte Säule der Alters-
sicherung hat in den letzten Jahren erheblich
an Bedeutung gewonnen.44 So betrug der
Anteil der Renten am verfügbaren Pro-Kopf-
Einkommen eines Zwei-Personen-Rentner-
haushalts 1993 im Westen nur noch knapp 60
Prozent (vgl. Tabelle 4). Auf jeden Haushalt
entfielen im Durchschnitt Vermögenserträge
von monatlich 828 DM. Im Osten waren dies
163 DM.45 1997 lagen selbst in den neuen Bun-
desländern die Einnahmen der Rentnerhaus-
halte aus Geldvermögen wesentlich höher als
die der Arbeitnehmerhaushalte.46 Der Anteil
der Vermögenserträge an den Haushaltsein-
kommen der Senioren wird in den nächsten
Jahren noch weiter ansteigen, Schätzungen
zufolge auf 33 Prozent, was ein entsprechen-
des Kapital voraussetzt. Neuesten Berechnun-
gen zufolge leben heute in Westdeutschland
nur noch 39 Prozent der männlichen und 76
Prozent der weiblichen Rentenbezieher aus-
schließlich von ihrer Rente.48

Bemerkenswert ist in diesem Kontext, daß
der Verband Deutscher Rentenversicherungs-
träger (VDR) die im Rahmen der gesetzlichen
Rentenversicherung geplante „Grundsicherung“
für „überflüssig“ hält und mit dem Argument
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ablehnt, daß „die Höhe der gesetzlichen Ren-
te überhaupt keine Aussage über die tatsäch-
liche Einkommenssituation der Rentnerhaus-
halte“ erlaube, denn gerade „Bezieherinnen
von kleinen Renten hätten oftmals erhebliche
andere Einkünfte“49, z.B. aus Vermögen.

Viertens dokumentiert sich das Wohlfahrts-
niveau der Senioren in ihrem heute gegenüber
früher völlig veränderten Konsum- und Spar-
verhalten. Heidi Schüller gibt davon ein an-
schauliches Bild, indem sie über die „Freizeit-
Senioren“ schreibt: „Jetzt können sie endlich
nach Lust und Laune reisen, in der Volkshoch-
schule Sprachen studieren oder Doppelkopf
spielen. Die Sportanlagen wimmeln von Fitneß-
Grufties, die sich die Zunge aus dem Hals het-
zen und sich am Tresen des Clubhauses über
ihren Schwerbehindertenausweis amüsieren,
der ihnen verbilligte Fahrpreise und günstige
Parkmöglichkeiten garantiert, von Steuerver-
günstigungen ganz abgesehen. Man sieht un-
sere fidelen Senioren auf den Golfplätzen welt-
weit oder auf mediterranen Kegelbahnen, bei
Tanzveranstaltungen, bei Taekwando-Kursen,
in den Thermen von Abano oder auf Klettertour
im Hochland von Peru.“50

Durchschnittlich gibt ein Zwei-Personen-
Rentnerhaushalt im Westen pro Monat 312 DM
für seine Freizeitgestaltung aus. Im Osten sind
es sogar 440 DM.51 Der größte Posten davon
entfällt auf Urlaubsreisen. Die Senioren sind
die zahlungskräftigste Bevölkerungsgruppe in

Deutschland und als Käufer und Konsumen-
ten entsprechend umworben. Sie sind aber
auch die größten Sparer, denn „im Alter liebt
man, noch mehr als früher, das Geld“.52

Unter den Haushalten mit einer überpropor-
tionalen Sparquote befinden sich auffällig vie-
le Seniorenhaushalte53, so daß der Schluß
naheliegt, das Ersparte wird hier weniger dazu
benötigt, den Lebensabend abzusichern, son-
dern dient vielmehr als Grundstock für einen
weiteren Vermögensaufbau - sofern es nicht
Ausdruck altersbedingten Geizes oder krank-
hafter  Pleonexie ist. Das Resultat ist eine Zu-
nahme der altersbezogenen Ungleichvertei-
lung der Geldvermögen, sozusagen als Sub-
komponente einer sich ohnehin immer stärker
ausprägenden Reichtumsdifferenzierung und
-polarisierung. Da dieses Geld zumeist rentier-
lich angelegt ist, beschert es den Senioren Jahr
für Jahr beträchtliche Zins- und Kapitalerträ-
ge, wodurch sich so mancher Rentner zum
Rentier wandelt.

Dieser Aspekt findet in der bisherigen Ren-
tendebatte entschieden zu wenig Aufmerksam-
keit. Würde man die Vermögenssituation und
das Sparverhalten der Senioren bei der Beur-
teilung ihrer wirtschaftlichen Lage gebührend
berücksichtigen, so würde deutlich werden, daß
hier, im Durchschnitt gesehen, ein ausreichen-
des „Polster“ existiert. Eine Niveauabsenkung
der Rentenbezüge und Pensionen, ihre ver-
stärkte Besteuerung oder gar Kürzung hätten

Tabelle 4:
Struktur der Bruttoeinkommen von Ein- und Zwei-Personen-Rentnerhaushalten (in v.H.)*

Ein-Personen Zwei-Personen
West Ost West Ost

Renten der gesetzlichen  Rentenversicherung 69,2 86,5 59,3 78,5
sonstige Transferzahlungen1 11,9 7,0 11,7 8,5
Einnahmen aus Vermögen 9,6 3,9 10,6 4,4
Mietwert des Wohneigentums 7,5 1,5 9,1 3,2
Arbeitseinkommen 1,4 0,8 9,0 5,3
Sonstiges2 0,4 0,3 0,4 0,2

* Durchschnitt je Haushalt und Monat auf Basis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1993
1) Renten aus Zusatzversorgungen und Pensionen, Wohngeld u.ä.
2) Abfindungen, Erbschaften, Steuerrückerstattungen u.a.

Quelle: Wirtschaft und Statistik, Nr. 2/1997, S. 120ff.; vgl. auch Krupp, H.-J.: Langfristige Perspekti-
ven der Alterssicherung, in: Wirtschaftsdienst 1998, S. 582ff.
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in der Regel keine existentiellen Probleme bei
den Betroffenen zur Folge. Eher wäre mit einer
Verringerung der Sparquote oder einem parti-
ellen Entsparprozeß zu rechnen, was volkswirt-
schaftlich unbedenklich ist, wenn an anderer
Stelle dafür verstärkt Investitionen getätigt wer-
den. Da für die Alterssicherung späterer Gene-
rationen vor allem die Bildung von Realkapital
ausschlaggebend ist54, würde dadurch die inter-
generative Lastenverteilung sogar einen gewis-
sen Ausgleich erfahren.

5. Fazit

In der Bundesrepublik Deutschland ist das
Gleichgewicht zwischen den Generationen
empfindlich gestört, nicht nur demographisch,
sondern auch ökonomisch und machtpolitisch:
Allenthalben haben die Alten das Sagen!

Die schon allein aus der Überalterung der
Gesellschaft resultierende „numerische Dikta-
tur der Alten“55 wird dadurch noch verstärkt,
daß diese über einen wachsenden Anteil am
Volksvermögen verfügen und einen Großteil der
privaten Vermögenswerte besitzen. Die Gefahr
eines Abgleitens der Gesellschaft in eine Ge-
rontokratie wird damit immer drohender. Vor
diesem Hintergrund gerät die Rentendebatte
zwangsläufig zu einer Auseinandersetzung
zwischen den Generationen um die Zukunft.

In der Vergangenheit ist es, auf Grund der
dominierenden Stellung der Alten in der Ge-
sellschaft, der Seniorenlobby in Entscheidungs-
situationen immer wieder gelungen, ihre Be-
sitzstände zu wahren, ja teilweise sogar, sie
noch zu mehren Die Kosten dafür aber wurden
den nachfolgenden Generationen aufgebürdet.
Bestes Beispiel dafür ist die Finanzierung der
deutschen Einheit, wo der Kreditaufnahme
durch den Staat gegenüber einer Steuererhöh-
ung oder Ausgabenkürzung absoluter Vorrang
eingeräumt wurde. Die Mehrbelastung wurde
auf diese Weise nicht gerecht auf mehrere
Generationen verteilt, sondern einseitig den
künftigen Generationen zugeschoben. Ebenso
hat es die Lobby der Alten in den vergangenen
Jahren  verstanden, die Lösung schwieriger,
aber zukunftsentscheidender Fragen, wie bei-
spielsweise den ökologischen Umbau der Wirt-
schaft oder den Abbau der Staatsverschuldung,
immer wieder hinauszuschieben, um den mo-
mentanen Wohlstand nicht zu gefährden. Dies

bis zu einem Grade, daß die Frage, „wie die
Zukunft unserer Jugend gegen die Anspruchs-
mentalität einer steigenden Anzahl von Alten
gesichert werden kann“56, heute zu einer der
Kernfragen der Politik geworden ist.

Die Verfaßtheit unserer Gesellschaft gibt den
Älteren die Möglichkeit, das Leben der Jünge-
ren entscheidend zu beeinflussen - sofern sie
nur die Mittel dazu haben. Und in Deutschland
haben sie sie, wenn auch unter den Bedingun-
gen einer ungleichen Verteilung. Indem die Al-
ten über einen Großteil des privaten und öffent-
lichen Reichtums gebieten, beherrschen sie
nicht nur die Familien, sondern auch die Ge-
sellschaft und zwingen ihr ihren Willen auf. Das
akkumulierte Vermögen und kostbare Erbe dient
ihnen dabei als einsetzbares Kapital und Faust-
pfand. Es wird deshalb sorgfältig behütet, am
liebsten verheimlicht, auf keinen Fall aber vor-
zeitig aus der Hand gegeben. Auch wird es in
der Regel nicht, wie immer wieder behauptet,
zur Sicherung des Lebensunterhalts benötigt.
Dafür reichen die laufenden Bezüge wie Rente,
Pension, Betriebsrente, Zinsen, Dividenden
usw., die nicht nur regelmäßig ausgezahlt, son-
dern auch regelmäßig erhöht werden, vollkom-
men aus.

Gern wird in diesem Zusammenhang von
Rentenbeziehern darauf verwiesen, daß die
Rente „auf jahrzehntelang gezahlten Versiche-
rungsbeiträgen beruhe“ und insofern einen
„Rechtsanspruch“ darstelle.57 Diese Argumen-
tation übersieht jedoch, daß die Rentenbezüge
zwar in Abhängigkeit vom früheren Einkommen
und von den geleisteten Betragszahlungen der
Rentner berechnet werden, finanziert aber wer-
den sie aus den Beiträgen der arbeitenden
Generation. Unter den gegebenen demographi-
schen Bedingungen bedeuten mithin steigen-
de Altenbezüge eine permanente Mehrbela-
stung der heutigen Beitragszahler und eine fort-
gesetzte Umverteilung des Sozialprodukts zu-
gunsten der Ruheständler und zu Lasten der
Arbeitenden - als Ausdruck einer fortschreiten-
den Gerontokratisierung der Gesellschaft. Hier
versucht in der Tat eine Generation ihren Wohl-
stand zu Lasten der nachfolgenden Generatio-
nen zu maximieren. Da dies einem Mißbrauch
des Generationenvertrages gleichkommt, ist
es höchste Zeit, das System der Alterssiche-
rung über ein neues Rentenrecht grundlegend
zu reformieren und zu einem solidarischen Aus-
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gleich zwischen den Generationen zurückzu-
finden - auch wenn dies bei den Senioren ei-
nen „Aufschrei“ auslöst.58
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